
Beschluss der 79. Gesundheitsminister-
konferenz (GMK) der Länder vom 30.6.2006
…Die GMK unterstützt …die Etablierung regio-
naler, in der Summe flächendeckender Netzwerke 
der beteiligten Akteure, koordiniert durch den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst…
Landesverordnung über die Hygiene 
und Infektionsprävention in medizinischen 
Einrichtungen (MedHygVO) vom 17.02.2012
(in Kraft getreten am 29.02.2012)

Gesetzliche Verpflichtungen
•	Sicherstellung einer aktiven Informationsweiter-
	 gabe an Rettungsdienst/ aufnehmende Einrichtung/
	 behandelnden Arzt - zeitgleich mit einer Verlegung,
	 Überweisung oder Entlassung des Patienten
•	Enge Zusammenarbeit mit anderen ambulanten 
	 und stationären Einrichtungen des Gesundheits- 			
	 und Sozialwesens
•	Unterstützung der regionalen Netzwerkarbeit

Regelung der 
Maßnahmen zur

  Verhütung,
 	  Erkennung,
 	    Erfassung 
		     und  
	       Bekämpfung
	         von 
nosokomialen 
Infektionen 
und 
Krankheitserregern 
mit Resistenzen

	 Wo?

•	in Krankenhäusern

•	Einrichtungen für 
	 ambulantes Operieren

•	Vorsorge- oder Rehabi-
	 litationseinrichtungen 
	 (in denen eine den 
	 Krankenhäusern ver-
	 gleichbare medizinische 
	 Versorgung erfolgt)

•	Dialyseeinrichtungen und

•	Tageskliniken

Die regionale Netzwerkarbeit wird durch den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst koordiniert:

Gesundheitsämter der
Kreisverwaltungen
•	Bad Dürkheim
•	Donnersbergkreis
•	Germersheim
•	Kaiserslautern
•	Kusel
•	Südliche Weinstraße
•	Südwestpfalz

Die Akteure eines 
MRE-Netzwerkes
• Krankenhäuser, Tageskliniken, OP-Zentren
• Vorsorge- und Reha-Einrichtungen
• Stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen
• Niedergelassene Ärzte
• Rettungs- und Krankentransportdienste
• Weitere Einrichtungen des Gesundheits- 
	 und Sozialwesens

7 Gesundheitsämter 
haben deshalb das 
MRE-Netzwerk Pfalz 
gegründet:


